
einigen Gerichten verworfen.121 Die Kostenentscheidung
folgt aus §§ 154 ff. VwGO. In Prüfungsaufgaben ist die Fest-
setzung des Streitwerts regelmäßig erlassen.122 Rechtsmittel
sind nicht zu tenorieren, da der Beschluss nach § 152 I
VwGO unanfechtbar ist.

E. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Begehrt der Bürger Eilrechtsschutz gegen eine untergesetzli-
che Norm, kommt eine einstweilige Anordnung nach § 47 VI
VwGO in Betracht. Die Abgrenzung zu den anderen ver-
waltungsgerichtlichen Eilverfahren erfolgt anhand der streit-
gegenständlichen hoheitlichen Handlungsform (Verwal-
tungsakt, Allgemeinverfügung, Satzung, Rechtsverordnung).

Die Struktur des Verfahrens nach § 47 VI VwGO lässt sich
einerseits aus dem Verhältnis zum Hauptsacheverfahren, der
Normenkontrolle nach § 47 I VwGO, und andererseits aus
dem Vergleich mit § 80 V VwGO und § 123 I VwGO syste-
matisch erschließen. Hieraus ergibt sich insbesondere eine
zweiteilige Begründetheitsprüfung. Zunächst erfolgt eine
summarische Prüfung der Erfolgsaussichten in der Haupt-
sache. Sind diese voraussichtlich gegeben, ist schließlich das
besondere Aussetzungsinteresse zu erörtern.

121 SchlHOVG BeckRS 2020, 09074; OVG Saarl BeckRS 2020, 07753; NdsOVG
BeckRS 2020, 21035; HessVGH BeckRS 2020, 19419; OVG Bln-Bbg BeckRS 2020,
05040.

122 KintzÖffR, 11. Aufl. 2021, Rn. 395.
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& SACHVERHALT

Am 17.12.2019 veröffentlichte das Online-Medium SZ.de ausschnittsweise Video-Aufnah-
men, die den deutschen Politiker P, einen Spitzenpolitiker der A-Partei, im Gespräch mit der
N zeigen. Entstanden sind die Aufnahmen bereits im Sommer 2019 im Vorfeld einiger Land-
tagswahlen in einer Villa auf Ibiza, offenbar ohne Wissen des P. Zu sehen ist, wie P die N, die
sich als (vermeintliche) Nichte einer russischen Oligarchin zu erkennen gibt, dazu ermuntert,
die auflagenstarke B-Zeitung zu übernehmen, um so im bevorstehenden Wahlkampf durch
entsprechende Meinungsmache Stimmen für die A-Partei generieren zu können; P würde sich
dafür erkenntlich zeigen. P, der infolge der Veröffentlichung des Videos um seinen politi-
schen Ruf sowie um sein Ansehen als Privatperson in der Bevölkerung fürchtete, beantragte
zunächst im Rahmen des Eilrechtsschutzes erfolgreich den Erlass einer einstweiligen Ver-
fügung auf Grundlage des geltend gemachten Unterlassungsanspruches gem. §§ 1004 I 2,
823 I, II BGB iVm §§ 22, 23 KUG. Der Rechtsweg des Eilrechtsschutzes gegen die Unterlas-
sungsanordnung wurde seitens der SZ-GmbH ohne Erfolg ausgeschöpft. In der anhängigen
Hauptsache erging bisher keine Entscheidung. Die SZ-GmbH (Sitz: München), die sich
durch die Unterlassungsverpflichtung in ihren Kommunikationsgrundrechten verletzt fühlt,
erhebt nun per ordnungsgemäßem Antrag eine Verfassungsbeschwerde gegen die letzt-
instanzliche Entscheidung im Eilrechtsschutz zum BVerfG. Die Verfassungsbeschwerde
gründe sich auf eine empfindliche Verletzung der Kommunikationsgrundrechte der SZ-
GmbH infolge der Versagung der Veröffentlichung des Videos auf ihrer Webseite. Die
Entscheidung verstoße klar gegen das Recht auf freie Presse – „auch im Internet“. Zudem sei
die Rechtsgrundlage des Eingriffs, namentlich die §§ 22, 23 KUG, extrem unbestimmt.
Weiterhin habe das Gericht die besondere Bedeutung der Kommunikationsgrundrechte ver-
kannt. In einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung sei die Information der Öffent-
lichkeit insbesondere in Zeiten des Wahlkampfes höchstgradig schützenswert. Etwaige gegen-
läufige Rechte, wie das Persönlichkeitsrecht des P, müssten dahinter zurückstehen. Eine
Erfindung des BVerfG könne doch keinen Vorrang gegenüber demokratieimmanenten
Grundrechten genießen. Zudem sei zu berücksichtigen, dass es sich bei P um einen bekannten

* Die Verfasserin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Verfassungstheorie und Rechtsphiloso-
phie an der Universität Bayreuth (Prof. Dr. Carsten Bäcker). Die Klausur wurde von Prof. Dr. Carsten Bäcker im Winter-
semester 2019/2020 an der Universität Bayreuth im Examensklausurenkurs als Probeklausur gestellt. Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer erzielten einen Schnitt von 5,9 Punkten. Die Klausur enthielt einen zweiten Teil, in dem die Erfolgsaussichten des
Antrags auf Erlass einer einstweiligen Anordnung gutachterlich zu prüfen waren. Auf diesen wurde hier verzichtet. Deshalb ist
die Klausur als Fortgeschrittenenklausur einzustufen.
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Politiker handele. Personen des öffentlichen Lebens müssten generell eine größere Einschrän-
kung hinsichtlich ihres Persönlichkeitsrechts hinnehmen. P beruft sich demgegenüber auf sein
allgemeines Persönlichkeitsrecht. Zwar sei dieses tatsächlich nicht ausdrücklich im Grund-
gesetz normiert, dies ändere aber nichts an der besonderen Schutzbedürftigkeit. Vorliegend
sei sowohl sein Recht am eigenen Bild als auch sein Recht auf Privatsphäre als spezielle
Ausprägungen des Persönlichkeitsrechts verletzt. Die Aufnahmen seien ohne seine Kenntnis
und ohne Einwilligung in privaten Räumlichkeiten entstanden. In diesem Privatbereich habe
er damit rechnen dürfen, von der Presse in Frieden gelassen zu werden. Außerdem überwiege
sein allgemeines Persönlichkeitsrecht schon generell die Grundrechte der Rundfunk- oder
Pressefreiheit.

Hat die Verfassungsbeschwerde der SZ-GmbH gegen die letztinstanzliche zivilrechtliche
Entscheidung im einstweiligen Rechtsschutz Aussicht auf Erfolg?

Bearbeitervermerk: Von der formellen Verfassungsmäßigkeit der §§ 22, 23 KUG ist auszugehen.

§ 22 KUG (Auszug)

Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt
werden …

§ 23 KUG (Auszug)

(1) Ohne die nach § 22 erforderliche Einwilligung dürfen verbreitet und zur Schau gestellt werden:
1. Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte;
2. Bilder, auf denen die Personen nur als Beiwerk neben einer Landschaft oder sonstigen Örtlichkeit

erscheinen;
3. Bilder von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen Vorgängen, an denen die dargestellten Per-

sonen teilgenommen haben;
4. Bildnisse, die nicht auf Bestellung angefertigt sind, sofern die Verbreitung oder Schaustellung einem

höheren Interesse der Kunst dient.

(2) Die Befugnis erstreckt sich jedoch nicht auf eine Verbreitung und Schaustellung, durch die ein
berechtigtes Interesse des Abgebildeten oder, falls dieser verstorben ist, seiner Angehörigen verletzt
wird.

& LÖSUNG

Die Verfassungsbeschwerde der SZ-GmbH, für die gem. Art. 93 I Nr. 4 a GG, §§ 13 Nr. 8 a,
90 ff. BVerfGG das BVerfG zuständig ist, hat – vorbehaltlich des Annahmeverfahrens gem.
§§ 93 a ff. BVerfGG – Aussicht auf Erfolg, wenn sie zulässig und soweit sie begründet ist.

A. ZULÄSSIGKEIT DER VERFASSUNGSBESCHWERDE

Damit die Verfassungsbeschwerde zulässig ist, müssten alle Sachentscheidungsvoraussetzun-
gen vorliegen.

I. Ordnungsgemäßer Antrag

Es liegt ein ordnungsgemäßer Antrag gem. §§ 23 I, 92 BVerfGG vor.

II. Beschwerdefähigkeit

Fraglich ist, ob die SZ-GmbH auch beschwerdefähig ist. Beschwerdefähig ist, wer grund-
rechtsfähig ist. Grundrechtsfähig ist, wer Träger wenigstens eines der geltend gemachten
Grundrechte oder grundrechtsgleichen Rechte iSv Art. 93 I Nr. 4 a GG sein kann. Bei der
Beschwerdeführerin der SZ-GmbH handelt es sich um eine juristische Person des Privat-
rechts. Fraglich ist deshalb, ob sie sich als juristische Person überhaupt auf Grundrechte
berufen kann. Die Grundrechtsfähigkeit juristischer Personen richtet sich nach Art. 19 III
GG. Die SZ-GmbH müsste also eine inländische juristische Person des Privatrechts sein.
Weiterhin müssten die geltend gemachten Grundrechte ihrem Wesen nach auf diese anwend-
bar sein.

1. Wesen des Grundrechtsträgers

Die SZ-GmbH kann als juristische Person gem. § 13 I GmbH-G selbst Träger von Rechten
und Pflichten sein. Sie ist daher juristische Person iSd Art. 19 III GG. Es müsste sich ferner
um eine inländische juristische Person des Privatrechts handeln. Inländisch ist sie dann, wenn

Grundrechtsfähigkeit juristi-
scher Personen
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